
Deutscher Bundestag 
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Beschlußempfehlung *) 
des Sonderausschusses „Schutz des ungeborenen Lebens" 

zu dem 

1. Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU/CSU und F.D.P. 
— Drucksache 12/6643 — 

Entwurf eines Schwangeren- und Familienhilfeänderungsgesetzes (SFHÄndG) 

2. Gesetzentwurf der Fraktion der SPD 
— Drucksache 12/6669 — 

Entwurf eines Gesetzes zur Anpassung des Schwangeren- und Familienhilfe-
gesetzes an die Vorgaben des Urteils des Bundesverfassungsgerichts vom 
28. Mai 1993 

3. Gesetzentwurf der Abgeordneten Manfred Carstens (Emstek), Norbert Geis, 
Dr. Walter Franz Altherr und weiterer Abgeordneter 
— Drucksache 12/6944 — 

Entwurf eines Gesetzes zur Neufassung des Abtreibungsstrafrechts und 
zur Regelung der staatlichen Obhut unter Berücksichtigung des Urteils 
des Bundesverfassungsgerichts vom 28. Mai 1993 

4. Gesetzentwurf der Abgeordneten Herbert Werner (Ulm), Hubert Hüppe, 
Claus Jäger und weiterer Abgeordneter 
— Drucksache 12/6988 — 

Entwurf eines Gesetzes zum Schutz der ungeborenen Kinder (GSuKi) 

*) Der Bericht der Abgeordneten Irmgard Karwatzki, Inge Wettig-Danielmeier und Uta Würfel folgt. 
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5. Antrag der Abgeordneten Christina Schenk, Dr. Klaus-Dieter Feige und der 
Gruppe BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
— Drucksache 12/6715 — 

Mindeststandards bei der Neuregelung des Abtreibungsrechts nach Maßgabe 
des Urteils des Bundesverfassungsgerichts vom 28. Mai 1993 

6. Antrag der Abgeordneten Herbert Werner (Ulm), Monika Brudlewsky, 
Claus Jäger und weiterer Abgeordneter 
— Drucksache 12/7098 — 

Ausbau der sozialpolitischen Maßnahmen zur Förderung der 
Bereitschaft zur Annahme ungeborener Kinder in Konfliktlagen 
und zur Förderung der Familie 

A. Problem 

Mit Urteil vom 28. Mai 1993 hat das Bundesverfassungsgericht 
Bestimmungen des Gesetzes zum Schutz des vorgeburtlichen/ 
werdenden Lebens, zur Förderung einer kinderfreundlicheren 
Gesellschaft, für Hilfen im Schwangerschaftskonflikt und zur 
Regelung des Schwangerschaftsabbruchs (Schwangeren- und 
Familienhilfegesetz) vom 27. Juli 1992 mit dem Grundgesetz für 
unvereinbar und nichtig erklärt. Darüber hinaus hat das Bundes-
verfassungsgericht in Anwendung des § 35 des Bundesverfas-
sungsgerichtsgesetzes für die Zeit vom 15. Juni 1993 bis zum 

Inkrafttreten einer gesetzlichen Neuregelung eine Anordnung 
erlassen, die die Schwangerenkonfliktberatung sowie das weitere 

Verfahren in verfassungskonformer Weise regelt. 

Der Gesetzgeber ist nunmehr gehalten, die verfassungsrechtlichen 
Vorgaben im Rahmen eines erneuten Gesetzgebungsverfahrens 
zum Komplex des Schwangeren- und Familienhilfegesetzes umzu-
setzen. Ein gesetzgeberischer Handlungsbedarf ergibt sich insbe-
sondere aus der Befristung einer Regelung der Vollstreckungs-

anordnung. 

B. Lösung 

Die Beratungsregelung des Gesetzentwurfs der Fraktionen der 
CDU/CSU und F.D.P. — Drucksache 12/6643 — beachtet die 
Vorgaben durch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 
28. Mai 1993 und orientiert sich an der durch die Vollstreckungs-
anordnung nach § 35 des Bundesverfassungsgerichtsgesetzes in 

diesem Urteil geschaffenen Rechtslage. 

Mehrheit im Ausschuß 
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C. Alternativen 

Annahme des Gesetzentwurfs — Drucksache 12/6669 — oder des 
Gesetzentwurfs — Drucksache 12/6944. 

D. Kosten 

Mit erheblichen Mehrkosten ist nicht zu rechnen. 
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Beschlußempfehlung 

Der Bundestag wolle beschließen, 

1. den Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU/CSU und F.D.P. 
— Drucksache 12/6643 — in der aus der anliegenden Zusam-
menstellung ersichtlichen Fassung anzunehmen, 

2. den Gesetzentwurf der Fraktion der SPD — Drucksache 
12/6669 — abzulehnen, 

3. den Gesetzentwurf der Abgeordneten Manfred Carstens (Em-
stek), Norbert  Geis, Dr. Franz Altherr und weiterer Abgeordne-
ter — Drucksache 12/6944 — abzulehnen, 

4. den Gesetzentwurf der Abgeordneten Herbert We rner (Ulm), 
Hubert  Hüppe, Claus Jäger und weiterer Abgeordneter 
— Drucksache 12/6988 — für erledigt zu erklären, 

5. den Antrag der Abgeordneten Christina Schenk, Dr. Klaus-
Dieter Feige und der Gruppe BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
— Drucksache 12/6715 — für erledigt zu erklären, 

6. den Antrag der Abgeordneten Herbe rt  Werner (Ulm), Monika 
Brudlewsky, Claus Jäger und weiterer Abgeordneter — Druck-
sache 12/7098 — für erledigt zu erklären. 

Bonn, den 19. Mai 1994 

Der Sonderausschuß „Schutz des ungeborenen Lebens" 

Ursula Männle 

Vorsitzende 

Irmgard Karwatzki 

Berichterstatterinnen 

Inge Wettig-Danielmeier Uta Würfel 
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Zusammenstellung 
des Entwurfs eines Schwangeren- und Familienhilfeänderungsgesetzes (SFHÄndG) 
— Drucksache 12/6643 — 
mit den Beschlüssen des Sonderausschusses „Schutz des ungeborenen Lebens" 

Entwurf 

Entwurf eines Schwangeren- und 
Familienhilfeänderungsgesetzes 

(SFHÄndG) 

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundes-
rates das folgende Gesetz beschlossen: 

Artikel 1 

Änderung des Gesetzes über Aufklärung, 
Verhütung, Familienplanung und Beratung 

Das Gesetz über Aufklärung, Verhütung, Familien-
planung und Beratung vom 27. Juli 1992 (BGBl. I 
S. 1398) wird wie folgt geändert: 

1. Die Überschrift wird wie folgt gefaßt: 

„Gesetz zur Vermeidung und Bewältigung von 
Schwangerschaftskonflikten (Schwangerschafts-
konfliktgesetz — SchKG)". 

2. Vor § 1 wird folgende Abschnittsüberschrift einge-
fügt: 

„ERSTER ABSCHNITT 

Aufklärung, Verhütung, Familienplanung 
und Beratung" . 

3. In § 1 Abs. 1 werden die Wörter „unter Beteiligung 
der obersten Landesbehörden" durch die Wörter 
„unter Beteiligung der Länder" ersetzt. 

4. § 2 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 werden die Wörter „oder von einem 
Arzt oder von einer Ärztin" gestrichen. 

Beschlüsse des Sonderausschusses 
„Schutz des ungeborenen Lebens" 

Entwurf eines Schwangeren- und 
Familienhilfeänderungsgesetzes 

(SFHÄndG) 

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundes-
rates das folgende Gesetz beschlossen: 

Artikel 1 

Änderung des Gesetzes über Aufklärung, 
Verhütung, Familienplanung und Beratung 

Das Gesetz über Aufklärung, Verhütung, Familien-
planung und Beratung vom 27. Juli 1992 (BGBl. I 
S. 1398) wird wie folgt geändert: 

1. unverändert 

2. unverändert 

3. unverändert 

4. § 2 wird wie folgt gefaßt: 

„§2 

Beratung 

(1) Jede Frau und jeder Mann hat das Recht, sich 
zu den in § 1 Abs. 1 genannten Zwecken in Fragen 
der Sexualaufklärung, Verhütung und Familien-
planung sowie in allen eine Schwangerschaft 
unmittelbar oder mittelbar berührenden Fragen 
von einer hierfür vorgesehenen Beratungsstelle 
informieren und beraten zu lassen. 

(2) Der Anspruch auf Beratung umfaßt Informa-
tionen über 
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Entwurf 

b) Absatz 2 Satz 3 wird wie folgt gefaßt: 

„Auf Wunsch der Schwangeren sind Dritte zur 
Beratung hinzuzuziehen." 

5. § 3 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 1 werden die Wörter „Die 
zuständige oberste Landesbehörde stellt" durch 
die Wörter „Die Länder stellen" ersetzt. 

b) Die Absatzbezeichnung „(1)"  wird gestrichen. 

c) Die Absätze 2 bis 4 werden aufgehoben. 

6. § 4 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 1 werden die Wörter „den 
anerkannten Beratungsstellen für die Beratung 
nach diesem Gesetz" durch die Wörter „den 
Beratungsstellen im Sinne der §§ 3 und 8 für die 
Beratung nach §§ 2 und 5" ersetzt. 

b) In Absatz 2 werden die Wörter „im Sinne des § 3 
Abs. 1" durch die Wörter „im Sinne der §§. 3 und 
8" ersetzt. 

Beschlüsse des Sonderausschusses 
„Schutz des ungeborenen Lebens" 

1. Sexualaufklärung, Verhütung und Familienpla-
nung, 

2. bestehende familienfördernde Leistungen und 
Hilfen für Kinder und Familien, einschließlich 
der besonderen Rechte im Arbeitsleben, 

3. Vorsorgeuntersuchungen bei Schwangerschaft 
und die Kosten der Entbindung, 

4. soziale und wirtschaftliche Hilfen für Schwan-
gere, insbesondere finanzielle Leistungen sowie 
Hilfen bei der Suche nach Wohnung, Arbeits-
oder Ausbildungsplatz oder deren Erhalt, 

5. die Hilfsmöglichkeiten für behinderte Men-
schen und ihre Familien, die nach der Geburt 
eines in seiner körperlichen oder seelischen 
Gesundheit geschädigten Kindes zur Verfü-
gung stehen, 

6. die Methoden zur Durchführung eines Schwan-
gerschaftsabbruchs, die physischen und psychi-
schen Folgen eines Abruchs und die damit 
verbundenen Risiken, 

7. Lösungsmöglichkeiten für psychosoziale Kon-
flikte im Zusammenhang mit einer Schwanger-
schaft, 

8. die rechtlichen und psychologischen Gesichts-
punkte im Zusammenhang mit einer Adop-
tion. 

Die Schwangere ist darüber hinaus bei der Gel-
tendmachung von Ansprüchen sowie bei der Woh-
nungssuche, bei der Suche nach einer Betreuungs-
möglichkeit für das Kind und bei der Fortsetzung 
ihrer Ausbildung zu unterstützen. Auf Wunsch der 
Schwangeren sind Dritte zur Beratung hinzuzuzie-
hen. 

(3) Zum Anspruch auf Beratung gehört auch die 
Nachbetreuung nach einem Schwangerschaftsab-
bruch oder nach Austragen der Schwanger-
schaft." 

5. unverändert 

6. unverändert 
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Entwurf 

7. Nach § 4 werden folgende Abschnitte angefügt: 

„ZWEITER ABSCHNITT 

Schwangerschaftskonfliktberatung 

§5 

Inhalt und Aufgabe 
der Schwangerschaftskonfliktberatung 

(1) Die Schwangerschaftskonfliktberatung dient 
dem Schutz des ungeborenen Lebens; die Beratung 
ist zur Erfüllung ihrer sich aus § 219 des Strafge-
setzbuches ergebenden Aufgabe ergebnisoffen zu 
führen. 

(2) Die Beratung umfaßt: 

1. das Eintreten in eine Konfliktberatung; dazu 
wird erwartet, daß die schwangere Frau der sie 
beratenden Person die Gründe mitteilt, derent-
wegen sie einen Abbruch der Schwangerschaft 
erwägt; der Beratungscharakter schließt aus, 
daß die Gesprächs- und Mitwirkungsbereit-
schaft der schwangeren Frau erzwungen wird; 

2. jede nach Sachlage erforderliche medizinische, 
soziale und juristische Information, die Darle-
gung der Rechtsansprüche von Mutter und Kind 
und der möglichen praktischen Hilfen, insbe-
sondere solcher, die die Fortsetzung der 
Schwangerschaft und die Lage von Mutter und 
Kind erleichtern; 

3. das Angebot, die schwangere Frau bei der 
Geltendmachung von Ansprüchen, bei der 
Wohnungssuche, bei der Suche nach einer 
Betreuungsmöglichkeit für das Kind und bei der 
Fortsetzung ihrer Ausbildung zu unterstützen, 
sowie das Angebot einer Nachbetreuung. 

Die Beratung unterrichtet auf Wunsch der Schwan-
geren auch über Möglichkeiten, ungewollte 
Schwangerschaften zu vermeiden. 

§6 

Durchführung 
der Schwangerschaftskonfliktberatung 

(1) Eine ratsuchende Schwangere ist unverzüg-
lich zu beraten. 

(2) Die schwangere Frau kann auf ihren Wunsch 
gegenüber der sie beratenden Person anonym 
bleiben. 

(3) Soweit erforderlich, sind zur Beratung im 
Einvernehmen mit der Schwangeren ärztlich, psy-
chologisch oder juristisch ausgebildete Fachkräfte 
oder andere Personen hinzuzuziehen. Bei jeder 
Beratung ist zu prüfen, ob es angezeigt ist, im 
Einvernehmen mit der schwangeren Frau Dritte, 
insbesondere den Vater sowie nahe Angehörige 
beider Eltern des Ungeborenen, hinzuzuziehen. 

Beschlüsse des Sonderausschusses 
„Schutz des ungeborenen Lebens" 

7. Nach § 4 werden folgende Abschnitte angefügt: 

„ZWEITER ABSCHNITT 
Schwangerschaftskonfliktberatung 

§5 

unverändert 

§6 

Durchführung 
der Schwangerschaftskonfliktberatung 

(1) unverändert 

(2) unverändert 

(3) Soweit erforderlich, sind zur Beratung im 
Einvernehmen mit der Schwangeren ärztlich, psy-
chologisch, sozialpädagogisch, sozialarbeiterisch 
oder juristisch ausgebildete Fachkräfte oder an

-dere Personen hinzuzuziehen. Bei jeder Beratung 
ist zu prüfen, ob es angezeigt ist, im Einvernehmen 
mit der schwangeren Frau Dritte, insbesondere den 
Vater sowie nahe Angehörige beider Eltern des 
Ungeborenen, hinzuzuziehen. 

 



Drucksache 12/7660 	Deutscher Bundestag — 12. Wahlperiode 

Entwurf 

(4) Die Beratung ist für die schwangere Frau und 
die nach Absatz 3 Satz 2 hinzugezogenen Dritten 
unentgeltlich. 

§7 

Beratungsbescheinigung 

(1) Die Beratungsstelle hat der Frau auf Antrag 
über die Tatsache, daß eine Beratung nach §§ 5 und 
6 stattgefunden hat, eine auf ihren Namen lautende 
und mit dem Datum des letzten Beratungsge-
sprächs versehene Bescheinigung auszustellen, 
wenn die beratende Person die Beratung als abge-
schlossen ansieht. 

(2) Hält die beratende Person nach dem Inhalt 
des Beratungsgesprächs eine Fortsetzung der 
Beratung zum Schutze des ungeborenen Lebens 
für dienlich, ist das Beratungsgespräch unverzüg-
lich fortzusetzen. 

(3) Die Ausstellung einer Beratungsbescheini-
gung darf nicht verweigert werden, wenn durch die 
vorgesehene Fortsetzung der Beratung die Beach-
tung der in § 218 Abs. 5 des Strafgesetzbuches 
vorgesehenen Fristen unmöglich würde. 

§8 

Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen 

Für die Beratung nach §§ 5 und 6 haben die 
Länder ein ausreichendes Angebot wohnortnaher 
Beratungsstellen sicherzustellen. Diese Beratungs-
stellen bedürfen besonderer staatlicher Anerken-
nung nach § 9. Als Beratungsstellen können auch 
Einrichtungen freier Träger und Ärzte anerkannt 
werden. 

§9 

Anerkennung 
von Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen 

Eine Beratungsstelle darf nur anerkannt werden, 
wenn sie die Gewähr für eine fachgerechte, dem 
Inhalt und der Aufgabe der Schwangerschaftskon-
fliktberatung nach § 5 dieses Gesetzes verpflichte-
te Beratung bietet und zur Durchführung der 
Schwangerschaftskonfliktberatung gemäß § 6 in 
der Lage ist, insbesondere 

1. über hinreichend persönlich und fachlich quali-
fiziertes und der Zahl nach ausreichendes Per-
sonal verfügt, 

2. sicherstellt, daß zur Durchführung der Beratung 
erforderlichenfalls kurzfristig eine ärztlich, psy-
chologisch oder juristisch ausgebildete Fach-
kraft herangezogen werden kann, 

3. mit allen Stellen zusammenarbeitet, die öffentli-
che und private Hilfen für Mutter und Kind 
gewähren, und 

4. mit keiner Einrichtung, in der Schwanger-
schaftsabbrüche vorgenommen werden, derart 

Beschlüsse des Sonderausschusses 
„Schutz des ungeborenen Lebens" 

(4) unverändert 

§7 

unverändert 

§8 

unverändert 

§9 

Anerkennung 
von Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen 

Eine Beratungsstelle darf nur anerkannt werden, 
wenn sie die Gewähr für eine fachgerechte, dem 
Inhalt und der Aufgabe der Schwangerschaftskon-
fliktberatung nach § 5 dieses Gesetzes verpflichtete 
Beratung bietet und zur Durchführung der 
Schwangerschaftskonfliktberatung gemäß § 6 in 
der Lage ist, insbesondere 

1. unverändert 

2. sicherstellt, daß zur Durchführung der Beratung 
erforderlichenfalls kurzfristig eine ärztlich, psy-
chologisch, sozialpädagogisch, sozialarbeite-
risch oder juristisch ausgebildete Fachkraft her-
angezogen werden kann, 

3. unverändert 

4. unverändert 
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Entwurf 

organisatorisch oder durch wirtschaftliche Interes-
sen verbunden ist, daß hiernach ein materielles 
Interesse der Beratungseinrichtung an der Durch-
führung von Schwangerschaftsabbrüchen nicht 
auszuschließen ist. 

§ 10 

Überwachung der Beratungstätigkeit 

(1) Die Beratungsste llen sind verpflichtet, die 
ihrer Beratungstätigkeit zugrundeliegenden Maß-
stäbe und die dabei gesammelten Erfahrungen 
jährlich in einem schriftlichen Bericht niederzule-
gen. 

(2) Als Grundlage für den schriftlichen Bericht 
nach Absatz 1 hat die beratende Person über jedes 
Beratungsgespräch eine Aufzeichnung zu fertigen, 
die die Dauer des Beratungsgesprächs, die für den 
Schwangerschaftsabbruch genannten Gründe, die 
angebotenen, nachgefragten und vermittelten Hil-
fen und Informationen sowie die zum Gespräch 
hinzugezogenen Personen angibt. Die Aufzeich-
nung kann weitere Angaben enthalten. Sie darf 
keine Rückschlüsse auf die Identität der Schwan-
geren und der zum Beratungsgespräch hinzugezo-
genen weiteren Personen zulassen. 

(3) Die zuständige Behörde hat mindestens im 
Abstand von zwei Jahren zu überprüfen, ob die 
Voraussetzungen für die Anerkennung nach § 9 
noch vorliegen. Sie kann sich zu diesem Zweck die 
Berichte nach Absatz 1 vorlegen lassen und Ein-
sicht in die nach Absatz 2 anzufertigenden Auf-
zeichnungen nehmen. Liegt eine der Vorausset-
zungen des § 9 nicht mehr vor, so ist die Anerken-
nung zu widerrufen. 

§ 11 

Übergangsregelung 

Die Anerkennung einer Beratungsstelle auf 
Grund II. 4 der Entscheidungsformel des Urteils des 
Bundesverfassungsgerichts vom 28. Mai 1993 
(BGBl. I S. 280) steht dieser Anerkennung auf 
Grund der §§ 8 und 9 dieses Gesetzes gleich. 

(2) Ohne eine solche Anerkennung sind beste-
hende Beratungsstellen nur bis zum 31. Dezember 
1994 befugt, nach § 219 des Strafgesetzbuches in 
Verbindung mit den §§ 5 bis 7 zu beraten, 

„DRITTER ABSCHNITT 

Vornahme von Schwangerschaftsabbrüchen 

§ 12 

Weigerung 

(1) Niemand ist verpflichtet, an einem Schwan-
gerschaftsabbruch mitzuwirken. 

Beschlüsse des Sonderausschusses 
„Schutz des ungeborenen Lebens" 

§ 10 

unverändert 

§ 11 

unverändert 

„DRITTER ABSCHNITT 

Vornahme von Schwangerschaftsabbrüchen 

§ 12 

unverändert 
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Entwurf 

(2) Absatz 1 gilt nicht, wenn die Mitwirkung 
notwendig ist, um von der Frau eine anders nicht 
abwendbare Gefahr des Todes oder einer schwe-
ren Gesundheitsschädigung abzuwenden. 

o 13 

Einrichtungen zur Vornahme 
von Schwangerschaftsabbrüchen 

(1) Ein Schwangerschaftsabbruch darf nur in 
einer Einrichtung vorgenommen werden, in der 
auch die notwendige medizinische Nachbehand-
lung gewährleistet ist. 

(2) Die Länder stellen ein ausreichendes wohn-
ortnahes Angebot von Einrichtungen zur Vor-
nahme von Schwangerschaftsabbrüchen sicher. 

§ 14 

Bußgeldvorschriften 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer entgegen § 13 
Abs. 1 einen Schwangerschaftsabbruch vor-
nimmt. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geld-
buße bis zu 10 000 Deutsche Mark geahndet wer-
den. 

„VIERTER ABSCHNITT 

Bundesstatistik über Schwangerschaftsabbrüche 

§ 15 

Anordnung als Bundesstatistik 

Über die unter den Voraussetzungen des § 218 
Abs. 5 und des § 218a Abs. 1 bis 3 des Strafgesetz-
buches vorgenommenen Schwangerschaftsabbrü-
che wird eine Bundesstatistik durchgeführt. Die 
Statistik wird vom Statistischen Bundesamt erho-
ben und aufbereitet. 

§ 16 

Erhebungsmerkmale, Berichtszeit 
und Periodizität 

(1) Die Erhebung wird auf das Kalenderviertel-
jahr bezogen durchgeführt und umfaßt folgende 
Erhebungsmerkmale: 

1. Vornahme von Schwangerschaftsabbrüchen im 
Berichtszeitraum (auch Fehlanzeige), 

2. Bundesland oder Staat im Ausland, in dem die 
Schwangere wohnt, 

3. Zahl der von der Schwangeren versorgten Kin-
der, Zahl der vorangegangenen Schwanger-
schaftsabbrüche, 

4. Begründung des Schwangerschaftsabbruchs 
(Indikation oder Beratungsregelung), 

Beschlüsse des Sonderausschusses 
„Schutz des ungeborenen Lebens" 

§ 13 

unverändert 

§ 14 

unverändert 

„VIERTER ABSCHNITT 

Bundesstatistik über Schwangerschaftsabbrüche 

§ 15 

unverändert 

§ 16 

Erhebungsmerkmale, Berichtszeit 
und Periodizität 

(1) Die Erhebung wird auf das Kalenderviertel-
jahr bezogen durchgeführt und umfaßt folgende 
Erhebungsmerkmale: 

1. unverändert 

2. unverändert 

3. Familienstand und Alter der Schwangeren, 
Zahl der von der Schwangeren versorgten Kin-
der, Zahl der vorangegangenen Schwanger-
schaftsabbrüche, 

4. unverändert 
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Entwurf 	 Beschlüsse des Sonderausschusses 
„Schutz des ungeborenen Lebens" 

5. Dauer der abgebrochenen Schwangerschaft, 

6. Vornahme in Arztpraxis oder Krankenhaus, 

7. Kostenträger des Schwangerschaftsabbruchs. 

(2) Die Angaben nach Absatz 1 sowie Fehlanzei-
gen sind dem Statistischen Bundesamt vierteljähr-
lich zum jeweiligen Quartalsende mitzuteilen. 

§ 17 

Hilfsmerkmale 

Hilfsmerkmale der Erhebung sind: 

1. Name und Anschrift der Einrichtung nach § 13 
Abs. 1, 

2. Telefonnummer der für Rückfragen zur Verfü-
gung stehenden Person. 

§ 18 

Auskunftspflicht 

(1) Für die Erhebung besteht Auskunftspflicht. 
Auskunftspflichtig sind die Inhaber von denjeni-
gen Arztpraxen und die Leiter von denjenigen 
Krankenhäusern, in denen innerhalb von zwei 
Jahren vor dem Quartalsende Schwangerschafts-
abbrüche durchgeführt wurden. 

(2) Die Angabe zu § 17 Nr. 2 ist freiwillig. 

(3) Zur Durchführung der Erhebung übermitteln 
dem Statistischen Bundesamt auf dessen Anforde-
rung 

1. die Landesärztekammern die Anschriften der 
Ärzte, in deren Einrichtungen nach ihren 
Erkenntnissen Schwangerschaftsabbrüche vor-
genommen worden sind oder vorgenommen 
werden sollen, 

2. die zuständigen Gesundheitsbehörden die An-
schriften der Krankenhäuser, in denen nach 
ihren Erkenntnissen Schwangerschaftsabbrü-
che vorgenommen worden sind oder vorgenom-
men werden sollen." 

Artikel 2 

Änderung der Approbationsordnung für Ärzte 

Die Approbationsordnung für Ärzte in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 14. Juli 1987 (BGBl. I 
S. 1593), zuletzt geändert durch . . ., wird wie folgt 
geändert: 

In der Anlage 16 wird unter IV. Allgemeinmedizin und 
ökologisches Stoffgebiet nach dem Vierten Abschnitt 
folgender neuer Abschnitt eingefügt: 

„Beratung und Beurteilung in Konfliktsituationen, 
insbesondere medizinische, rechtliche und ethische 
Aspekte des Schwangerschaftsabbruchs." 

5. unverändert 

6. unverändert 

7. unverändert 

(2) unverändert 

§ 17 

unverändert 

§ 18 

unverändert 

Artikel 2 

unverändert 
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Artikel 3 

Änderung der Gebührenordnung für Ärzte 

Die Gebührenordnung für Ärzte in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 10. Juni 1988 (BGBl. I S. 818, 
1590), zuletzt geändert durch . . ., wird wie folgt 
geändert: 

1. Dem § 2 Abs. 1 wird folgender Satz angefügt: 

„Für Leistungen nach § 5 a ist eine Vereinbarung 
nach Satz 1 ausgeschlossen." 

2. Nach § 5 wird folgender § 5a eingefügt: 

„§ 5a 

Bemessung der Gebühren in besonderen Fällen 

Im Fall eines unter den Voraussetzungen des 
§ 218 Abs. 5 des Strafgesetzbuches vorgenomme-
nen Abbruchs einer Schwangerschaft dürfen 
Gebühren für die in § 24 b Abs. 4 des Fünften 
Buches Sozialgesetzbuch genannten Leistungen 
nur bis zum 1,8 fachen des Gebührensatzes nach § 5 
Abs. 1 Satz 2 berechnet werden."  

Artikel 4 

Änderung des Ersten Buches Sozialgesetzbuch 

In § 28 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe b des Ersten Buches 
Sozialgesetzbuch — Allgemeiner Teil — (Artikel I des 
Gesetzes vom 11. Dezember 1975, BGBl. I S. 3015), das 
zuletzt durch ... geändert worden ist, werden die 
Wörter „bei nicht rechtswidrigem Schwangerschafts-
abbruch" durch die Wörter „bei nicht rechtswidrigem 
oder unter den Voraussetzungen des § 218 Abs. 5 
des Strafgesetzbuches vorgenommenem Schwanger-
schaftsabbruch" ersetzt. 

Artikel 5 

Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch 

§ 24 b des Fünften Buches Sozialgesetzbuch — Ge-
setzliche Krankenversicherung — (Artikel 1 des 
Gesetzes vom 20. Dezember 1988, BGBl. I S. 2477), das 
zuletzt durch ... geändert worden ist, wird wie folgt 
geändert: 

1. In Absatz 1 Satz 2 werden die Wörter „wenn dieser 
in einem Krankenhaus oder einer sonstigen hierfür 

Beschlüsse des Sonderausschusses 
„Schutz des ungeborenen Lebens”  

Artikel 3 

unverändert 

Artikel 4 

unverändert 

Artikel 5 

Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch 

Das Fünfte Buch Sozialgesetzbuch — Gesetzliche 
Krankenversicherung — (Artikel 1 des Gesetzes vom 
20. Dezember 1988, BGBl. I S. 2477), das zuletzt 
durch ... geändert worden ist, wird wie folgt geän-
dert: 

1. § 11 Abs. 1 Nr. 2 wird wie folgt gefaßt: 

„2. zur Verhütung von Krankheiten sowie zur 
Empfängnisverhütung, bei Sterilisation und 
bei Schwangerschaftsabbruch (§§ 21 bis 
24 b),". 

2. § 24 b wird wie folgt geändert: 

a) unverändert 
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vorgesehenen Einrichtung im Sinne des Artikels 3 
Abs. 1 Satz 1 des Fünften Gesetzes zur Reform des 
Strafrechts vorgenommen wird" durch die Wörter 
„wenn dieser in einer Einrichtung im Sinne von 
§ 13 Abs. 1 des Schwangerschaftskonfliktgesetzes 
vorgenommen wird" ersetzt. 

2. Nach Absatz 2 werden folgende Absätze ange-
fügt: 

„ (3) Im Fall eines unter den Voraussetzungen des 
§ 218 Abs. 5 des Strafgesetzbuches vorgenomme-
nen Abbruchs der Schwangerschaft haben Versi-
cherte Anspruch auf die ärztliche Beratung über 
die Erhaltung und den Abbruch der Schwanger-
schaft, die ärztliche Behandlung mit Ausnahme der 
Vornahme des Abbruchs und der Nachbehandlung 
bei komplikationslosem Verlauf, die Versorgung 
mit Arznei-, Verband- und Heilmitteln sowie auf 
Krankenhausbehandlung, falls und soweit die 
Maßnahmen dazu dienen, 

1. die Gesundheit des Ungeborenen zu schützen, 
falls es nicht zum Abbruch kommt, 

2. die Gesundheit der Kinder aus weiteren 
Schwangerschaften zu schützen oder 

3. die Gesundheit der Mutter zu schützen, insbe-
sondere zu erwartenden Komplikationen aus 
dem Abbruch der Schwangerschaft vorzubeu-
gen oder eingetretene Komplikationen zu besei-
tigen. 

(4) Die nach Absatz 3 vom Anspruch auf Leistun-
gen ausgenommene ärztliche Vornahme des 
Abbruchs umfaßt 

1. die Anästhesie, 

2. den operativen Eingriff, 

3. die vaginale Behandlung einschließlich der Ein-
bringung von Arzneimitteln in die Gebärmut-
ter, 

4. die Injektion von Medikamenten, 

5. die Gabe eines wehenauslösenden Medika-
mentes zur Eröffnung des Gebärmuttermundes 
bei Frauen, die noch nicht geboren haben, 

6. die Assistenz durch einen anderen Arzt, 

7. die körperlichen Untersuchungen im Rahmen 
der unmittelbaren Operationsvorbereitung und 
der Überwachung im direkten Anschluß an die 
Operation. 

Mit diesen ärztlichen Leistungen im Zusammen-
hang stehende Sachkosten, insbesondere für Nar-
kosemittel, Verbandmittel, Abdecktücher, Desin-
fektionsmittel fallen ebenfalls nicht in die Lei-
stungspflicht der Krankenkassen." 

Beschlüsse des Sonderausschusses 
„Schutz des ungeborenen Lebens" 

b) Nach Absatz 2 werden folgende Absätze ange-
fügt: 

(3) unverändert 

(4) Die nach Absatz 3 vom Anspruch auf Leistun-
gen ausgenommene ärztliche Vornahme des 
Abbruchs umfaßt 

1. unverändert 

2. unverändert 

3. unverändert 

4. unverändert 

5. unverändert 

6. unverändert 

7. unverändert 

Mit diesen ärztlichen Leistungen im Zusammen-
hang stehende Sachkosten, insbesondere für Nar-
kosemittel, Verbandmittel, Abdecktücher, Desin-
fektionsmittel fallen ebenfalls nicht in die Lei-
stungspflicht der Krankenkassen. Bei vollstationä-
rer Vornahme des Abbruchs übernimmt die Kran-
kenkasse nicht den allgemeinen Pflegesatz für den 
Tag, an dem der Abbruch vorgenommen wird." 
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Artikel 6 

Änderung des Achten Buches Sozialgesetzbuch 

In § 40 des Achten Buches Sozialgesetzbuch — Kin-
der- und Jugendhilfe — (Artikel 1 des Gesetzes vom 
26. Juni 1990, BGBl. I S. 1163) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 3. Mai 1993 (BGBl. I S. 637), 
das zuletzt durch ... geändert worden ist, wird die 
Angabe „§§ 37a, 37b und 38" durch die Angabe 
„§§ 37a, 37b, 38 und 38a" ersetzt. 

Artikel 7 

Änderung des Bundessozialhilfegesetzes 

Das Bundessozialhilfegesetz in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 10. Januar 1991 (BGBl. I S. 94, 
808), zuletzt geändert durch . . ., wird wie folgt geän-
dert: 

1. § 27 Abs. 1 Nr. 5 wird wie folgt gefaßt: 

„5. Hilfe bei Schwangerschaft, ". 

2. In § 37 Abs. 4 wird nach der Angabe „38" die 
Angabe „ , 38a" eingefügt. 

3. § 37a wird wie folgt gefaßt: 

„§ 37a 

Hilfe bei Sterilisation 

Bei einer nicht rechtswidrigen Ste rilisation ist 
Hilfe in dem Leistungsumfang und in der Lei- 
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3. In § 73 Abs. 2 wird der Punkt durch ein Komma 
ersetzt und folgende Nummer 11 angefügt: 

„11. ärztlichen Maßnahmen nach §§ 24 a und 
24 b." 

4. In § 75 wird folgender Absatz angefügt: 

„(9) Die Kassenärztlichen Vereinigungen 
sind verpflichtet, mit Einrichtungen nach § 13 
des Schwangerschaftskonfliktgesetzes auf de-
ren Verlangen Verträge über die ambulante 
Erbringung der in § 24 b aufgeführten ärztli-
chen Leistungen zu schließen und die Leistun-
gen außerhalb des Verteilungsmaßstabes nach 
den zwischen den Kassenärztlichen Vereini-
gungen und den Einrichtungen nach § 13 des 
Schwangerschaftskonfliktgesetzes oder deren 
Verbänden vereinbarten Sätzen zu vergüten. 

5. In § 76 Abs. 1 Satz 1 wird das Wort „sowie" 
durch ein Komma ersetzt und nach dem Wort 
„Krankenhäusern" die Worte „sowie den Ein-
richtungen nach § 75 Abs. 9" eingefügt. 

6. In § 92 Abs. 1 Satz 2 wird der Punkt durch ein 
Komma ersetzt und folgende Nummer 11 ange-
fügt: 

„11. Maßnahmen nach §§ 24a und 24 b." 

Artikel 6 

unverändert 

Artikel 7 

Änderung des Bundessozialhilfegesetzes 

Das Bundessozialhilfegesetz in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 10. Januar 1991 (BGBl. I S. 94, 
808), zuletzt geändert durch . . ., wird wie folgt geän-
dert: 

1. unverändert 

2. unverändert 

 

3. unverändert 
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stungsform nach § 24 b Abs. 2 Satz 1 des Fünften 
Buches Sozialgesetzbuch zu gewähren." 

4. Abschnitt 3 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift des Unterabschnitts 6 wird wie 
folgt gefaßt: 

„Hilfe bei Schwangerschaft" . 

b) § 38 erhält folgende Überschrift: 

„Hilfe für werdende Mütter und Wöchnerinnen". 

5. Nach § 38 wird folgender § 38a eingefügt: 

„§ 38a 

Hilfe bei Abbruch einer Schwangerschaft 

(1) Bei einem nicht rechtswidrigen oder bei 
einem unter den Voraussetzungen des § 218 Abs. 5 
des Strafgesetzbuches vorgenommenen Abbruch 
einer Schwangerschaft ist Hilfe in dem Leistungs-
umfang und in der Leistungsform nach § 24 b Abs. 2 
Satz 1 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch zu 
gewähren, soweit der Hilfesuchenden die Aufbrin-
gung der Mittel aus ihrem Einkommen und Vermö-
gen, über das sie zum Zeitpunkt des Abbruchs 
verfügen kann, nach den Bestimmungen des 
Abschnitts 4 nicht zuzumuten ist. 

(2) Der Träger der gesetzlichen Krankenversi-
cherung, bei dem die Schwangere versichert ist, 
erteilt für den Träger der Sozialhilfe unverzüglich 
eine Kostenzusage für die Durchführung des 
Abbruchs durch einen Arzt unter Vorbehalt des 
Aufwendungsersatzes nach Absatz 4, sobald die 
Hilfesuchende mündlich oder schriftlich mitteilt, 
daß sie der Hilfe bedarf. Bei der Kostenzusage und 
bei der Mitteilung nach § 89 Abs. 3 des Zehnten 
Buches Sozialgesetzbuch ist § 96 Abs. 3 Satz 3 zu 
beachten. Besteht keine gesetzliche Versicherung, 
erteilt der Träger der Sozialhilfe die Kostenzusage 
nach Satz 1. 

(3) Die Abrechnung über die Durchführung des 
Abbruchs muß die Mitteilung enthalten, nach wel-
cher Rechtsgrundlage der Abbruch erfolgt ist. Sie 
wird durch die Stelle beglichen, die die Kostenzu-
sage erteilt hat. 

(4) Die Hilfeempfängerin hat dem Träger der 
Sozialhilfe die Aufwendungen zu ersetzen, soweit 
ihr die Aufbringung der Mittel nach Absatz 1 
zuzumuten ist. Die §§ 28, 29 und 91 sind nicht 
anzuwenden. Bei der Berechnung der Einkom-
mensgrenzen nach § 79 Abs. 1 und 2 wird das 
Einkommen des nicht getrennt lebenden Ehegat-
ten oder der Eltern minderjähriger Hilfesuchender 
nicht berücksichtigt; Familienzuschläge für diese 
Personen sind nur einzurechnen, wenn sie von der 
Hilfesuchenden überwiegend unterhalten wer-
den. 
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„Schutz des ungeborenen Lebens" 

4. unverändert 

5. Nach § 38 wird folgender § 38a eingefügt: 

„§ 38a 

Hilfe bei Abbruch einer Schwangerschaft 

(1) unverändert 

(2) Sobald die Hilfesuchende mündlich oder 
schriftlich mitgeteilt hat, daß sie der Hilfe bedarf, 
erteilt der Träger der Sozialhilfe unverzüglich eine 
Kostenzusage für den Schwangerschaftsabbruch 
durch einen Arzt. Dies gilt auch dann, wenn die 
Entscheidung fiber die Aufbringung der Mittel 
nach Absatz 1 noch nicht getroffen werden konnte, 
jedoch nur unter dem Vorbehalt des Aufwen-
dungsersatzes nach Absatz 4. 

(3) Die Abrechnung über die Durchführung des 
Abbruchs muß die Mitteilung enthalten, nach wel-
cher Rechtsgrundlage der Abbruch erfolgt ist. 

(4) unverändert 
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(5) Auf Wunsch der Hilfesuchenden ist das Ver-
waltungsverfahren schriftlich durchzuführen. Die 
Entscheidung darf nicht von dem persönlichen 
Erscheinen der Hilfesuchenden abhängig gemacht 
werden. 

(6) Das Persönlichkeitsrecht der Hilfesuchenden 
ist im gesamten Verfahren besonders zu achten. 
Die Träger der Sozialhilfe sollen mit allen beteilig-
ten Stellen zusammenarbeiten und darauf hinwir-
ken, daß sich die Sozialhilfe und die Tätigkeit 
dieser Stellen wirksam ergänzen." 

6. Dem § 96 wird folgender Absatz angefügt: 

„(3) Bei der Hilfe nach § 38a ist eine Heranzie-
hung von Gemeinden und Gemeindeverbänden 
ausgeschlossen. Der überörtliche Träger hat die 
Kosten der Hilfe auch zu tragen, wenn er einen 
örtlichen Träger zur Durchführung der Hilfe bei 
Abbruch einer Schwangerschaft herangezogen 
hat; das Nähere bestimmt sich nach Landesrecht. 
Die Hilfesuchende kann sich auch bei Heranzie-
hung eines örtlichen Trägers unmittelbar oder in 
Fällen des § 38a Abs. 2 Satz 1 über den Träger der 
Krankenversicherung an den überörtlichen Träger 
wenden; in diesem Falle hat der überörtliche Trä-
ger die Hilfe zu gewähren." 

7. § 100 Abs. 1 Nr. 3 wird wie folgt gefaßt: 

„3. für die Hilfe bei Abbruch einer Schwanger-
schaft nach § 38 a," . 

8. In § 128 Abs. 2 werden nach den Wörtern „am 
Jahresende gewährte laufende Hilfe zum Lebens-
unterhalt in und außerhalb von Einrichtungen; " die 
Wörter „bei Hilfe bei Abbruch einer Schwanger-
schaft auch die Geltendmachung von Aufwen-
dungsersatz;" eingefügt. 

Artikel 8 

Änderung des Asylbewerberleistungsgesetzes 

In § 4 des Asylbewerberleistungsgesetzes vom 
30. Juni 1993 (BGBl. I S. 1074), das zuletzt durch .. . 
geändert worden ist, wird nach Absatz 2 folgender 
Absatz eingefügt: 

„(2 a) Hilfe bei Abbruch einer Schwangerschaft wird 
in entsprechender Anwendung des § 38a des Bundes-
sozialhilfegesetzes geleistet, soweit dies im Einzelfall 
gerechtfertigt ist." 

Artikel 9 

Änderung des Lohnfortzahlungsgesetzes 

In § 1 Abs. 2 Satz 2 des Lohnfortzahlungsgesetzes 
vom 27. Juli 1969 (BGBl. I S. 946), das zuletzt durch .. . 

Beschlüsse des Sonderausschusses 
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(5) unverändert 

(6) unverändert 

6. Dem § 96 wird folgender Absatz angefügt: 

„ (3) Bei der Hilfe nach § 38a ist eine Heranzie-
hung von Gemeinden und Gemeindeverbänden 
ausgeschlossen. Der überörtliche Träger hat die 
Kosten der Hilfe auch zu tragen, wenn er einen 
örtlichen Träger zur Durchführung der Hilfe bei 
Abbruch einer Schwangerschaft herangezogen 
hat; das Nähere bestimmt sich nach Landesrecht. 
Die Hilfesuchende kann sich auch bei Heranzie-
hung eines örtlichen Trägers unmittelbar an den 
überörtlichen Träger wenden; in diesem Falle hat 
der überörtliche Träger die Hilfe zu gewähren." 

7. unverändert 

8. unverändert 

Artikel 8 

unverändert 

Artikel 9 alt 

entfällt 
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geändert worden ist, werden die Wörter „ und ein nicht 
rechtswidriger Abbruch der Schwangerschaft durch 
einen Arzt" durch die Wörter „ , ein nicht rechtswidri-
ger und ein unter den Voraussetzungen des § 218 
Abs. 5 des Strafgesetzbuches vorgenommener Ab-
bruch der Schwangerschaft durch einen Arzt" 
ersetzt. 

Artikel 10 

Änderung des Bürgerlichen Gesetzbuches 

In § 616 Abs. 2 Satz 3 des Bürgerlichen Gesetzbu-
ches in  der im Bundesgesetzblatt Teil Ill, Gliederungs-
nummer 400-2, veröffentlichten bereinigten Fassung, 
das zuletzt durch ... geändert worden ist, werden die 
Wörter „ und ein nicht rechtswidriger Abbruch der 
Schwangerschaft durch einen Arzt" durch die Wörter 

, ein nicht rechtswidriger und ein unter den Voraus-
setzungen des § 218 Abs. 5 des Strafgesetzbuches 
vorgenommener Abbruch der Schwangerschaft durch 
einen Arzt" ersetzt. 

Artikel 11 

Änderung des Handelsgesetzbuches 

In § 63 Abs. I Satz 2 des Handelsgesetzbuches in der 
im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 
4100-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, das 
zuletzt durch ... geändert worden ist, werden die 
Wörter „ und ein nicht rechtswidriger Abbruch der 
Schwangerschaft durch einen Arzt" durch die Wörter 
„ , ein nicht rechtswidriger und ein unter den Voraus-
setzungen des § 218 Abs. 5 des Strafgesetzbuches 
vorgenommener Abbruch der Schwangerschaft durch 
einen Arzt" ersetzt. 

Artikel 9 

Änderung der Reichsversicherungsordnung 

§ 179  Nr. 4, § 368 Abs. 2, § 368n Abs. 6 und 
§ 368 p Abs. 6 der Reichsversicherungsordnung in der 
im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 
820-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, die 
zuletzt durch ... geändert worden ist, werden gestri-
chen. 

Artikel 10 alt 

entfällt 

Artikel 10 

Änderung des Gesetzes 
über die Krankenversicherung 

der Landwirte 

§ 7 Nr. 4 und der Sechste Abschnitt des Gesetzes 
über die Krankenversicherung der Landwirte vom 
10. August 1972 (BGBl. I  S. 1433), das zuletzt durch .. . 
geändert worden ist, werden gestrichen. 

Artikel 11 alt 

entfällt 
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Artikel 12 

Änderung der Gewerbeordnung 

In § 133c Satz 4 der Gewerbeordnung in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 1. Januar 1987 
(BGBl. I S. 425), die zuletzt durch ... geändert worden 
ist, werden die Wörter ,, und ein nicht rechtswidriger 
Abbruch der Schwangerschaft durch einen Arzt" 
durch die Wörter „ , ein nicht rechtswidriger und ein 
unter den Voraussetzungen des § 218 Abs. 5 des 
Strafgesetzbuches vorgenommener Abbruch der 
Schwangerschaft durch einen Arzt" ersetzt. 

Artikel 13 

Änderung des Seemannsgesetzes 

Das Seemannsgesetz in der im Bundesgesetzblatt 
Teil III, Gliederungsnummer 9513-1, veröffentlichten 
bereinigten Fassung, zuletzt geändert durch . . ., wird 
wie folgt geändert: 

1. In § 52a werden die Wörter "wegen eines nicht 
rechtswidrigen Abbruchs der Schwangerschaft 
durch einen Arzt" durch die Wörter "wegen eines 
nicht rechtswidrigen oder unter den Voraussetzun-
gen des § 218 Abs. 5 des Strafgesetzbuches vorge-
nommenen Abbruchs der Schwangerschaft durch 
einen Arzt" ersetzt. 

2. In § 78 Abs. 2 Satz 3 werden die Wörter „ wegen 
eines nicht rechtswidrigen Abbruchs der Schwan-
gerschaft durch einen Arzt" durch die Wörter 
„wegen eines nicht rechtswidrigen oder unter den 
Voraussetzungen des § 218 Abs. 5 des Strafgesetz-
buches vorgenommenen Abbruchs der Schwan-
gerschaft durch einen Arzt" ersetzt. 

Beschlüsse des Sonderausschusses 
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Artikel 11 

Änderung des Bürgerlichen Gesetzbuchs 

§ 16151 Abs. 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs in der 
im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnum-
mer 400-2, veröffentlichten bereinigten Fassung, das 
zuletzt durch ... geändert worden ist, wird wie folgt 
geändert: 

1. In Satz 2 werden die Wörter „wenn die Mutter 
nicht oder nur beschränkt erwerbstätig ist, weil 
das Kind andernfalls nicht versorgt werden 
könnte" durch die Wörter „soweit von der Mutter 
wegen der Pflege oder Erziehung des Kindes eine 
Erwerbstätigkeit nicht erwartet werden kann" 
ersetzt. 

2. In Satz 3 werden die Wörter „ein Jahr" durch die 
Wörter „drei Jahre" ersetzt. 

Artikel 12 alt 

entfällt 

Artikel 13 alt 

entfällt 
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Artikel 14 

Änderung des Berufsbildungsgesetzes 

In § 12 Abs. 1 Satz 2 des Berufsbildungsgesetzes 
vom 14. August 1969 (BGBl. I S. 1112), das zuletzt 
durch ... geändert worden ist, werden die Wörter 
„ und ein nicht rechtswidriger Abbruch der Schwan-
gerschaft durch einen Arzt" durch die Wörter „ , ein 
nicht rechtswidriger und ein unter den Voraussetzun-
gen des § 218 Abs. 5 des Strafgesetzbuches vorgenom-
mener Abbruch der Schwangerschaft durch einen 
Arzt" ersetzt. 

Artikel 15 

Änderung des Gesetzes fiber die Gewährleistung 
von Belegungsrechten im kommunalen und 

genossenschaftlichen Wohnungswesen 

Das Gesetz über die Gewährleistung von Bele-
gungsrechten im kommunalen und genossenschaftli-
chen Wohnungswesen vom 22. Juli 1990 (GBl. I Nr. 49 
S. 894), zuletzt geändert durch . . ., wird wie folgt 
geändert: 

1. Der Überschrift wird folgende Kurzbezeichnung 
und Abkürzung angefügt: 

„(Belegungsrechtsgesetz — BelegG)". 

2. Dem § 6 Abs. 1 wird folgender Satz angefügt: 

„Volljährigkeit ist nicht erforderlich bei schwange-
ren Frauen, jungen Ehepaaren und alleinstehen-
den Elternteilen mit Kindern." 

Artikel 16 

Änderung des Strafgesetzbuches 

Das Strafgesetzbuch in der Fassung der Bekannt-
machung vom 10. März 1987 (BGBl. I S. 945, 1160), 
zuletzt geändert durch . . ., wird wie folgt geändert: 

1. In § 203 Abs. 1 Nr. 4a wird die Angabe „§ 3 des 
Gesetzes über Aufklärung, Verhütung, Familien-
planung und Beratung vom 27. Juli 1992 (BGBl. I 
S. 1398) " durch die Angabe „§§  3 und 8 des 
Schwangerschaftskonfliktgesetzes" ersetzt. 

2. Nach § 218 Abs. 4 wird folgender Absatz ange-
fügt: 

„ (5) Die Absätze 1 bis 4 sind nicht anzuwenden, 
wenn 

1. die Schwangere den Schwangerschaftsabbruch 
verlangt und dem Arzt durch eine Bescheini-
gung nach § 219 Abs. 2 Satz 2 nachgewiesen hat, 
daß sie sich mindestens drei Tage vor dem 
Eingriff hat beraten lassen, 

Beschlüsse des Sonderausschusses 
„Schutz des ungeborenen Lebens" 

Artikel 14 alt 

entfällt 

Artikel 12 

Änderung des Gesetzes fiber die Gewährleistung 
von Belegungsrechten im kommunalen und 

genossenschaftlichen Wohnungswesen 

unverändert 

Artikel 13 

Änderung des Strafgesetzbuches 

Das Strafgesetzbuch in der Fassung der Bekannt-
machung vom 10. März 1987 (BGBl. I S. 945, 1160), 
zuletzt geändert durch . . ., wird wie folgt geändert: 

1. unverändert 

2. unverändert 
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2. der Schwangerschaftsabbruch von einem Arzt 
vorgenommen wird und 

3. seit der Empfängnis nicht mehr als zwölf 
Wochen vergangen sind." 

3. § 218a wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird gestrichen. 

b) Die bisherigen Absätze 2 und 3 werden 
Absätze 1 und 2. 

c) In Absatz 2 (bisheriger Absatz 3) werden die 
Wörter „des  Absatzes 2" durch die Wörter „ des 
Absatzes 1" ersetzt. 

d) Absatz 2 Satz 2 wird wie folgt gefaßt: 

„Dies gilt nur, wenn der Eingriff mit Einwilli-
gung der Schwangeren von einem Arzt vorge-
nommen wird und seit der Empfängnis nicht 
mehr als zweiundzwanzig Wochen vergangen 
sind. " 

e) Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 3 einge-
fügt: 

„ (3) Die Voraussetzungen des Absatzes 1 gelten 
auch dann als erfüllt, wenn der Eingriff mit Einwil-
ligung der Schwangeren von einem Arzt vorge-
nommen wird, seit der Empfängnis nicht mehr als 
zwölf Wochen vergangen sind und der zuständige 
Amtsarzt oder ein Arzt des Medizinischen Dienstes 
der Krankenkasse bescheinigt hat, daß nach seiner 
ärztlichen Erkenntnis an der Schwangeren eine 
rechtswidrige Tat nach den  §§ 176 bis 179 began-
gen worden ist und dringende Gründe für die 
Annahme sprechen, daß die Schwangerschaft auf 
der Tat beruht. Der Arzt kann mit Einwilligung der 
Frau eine Auskunft bei der Staatsanwaltschaft 
einholen und etwa vorhandene Ermittlungsakten 
einsehen, die hierbei gewonnenen Erkenntnisse 
unterliegen seiner ärztlichen Schweigepflicht. " 

4. § 218b wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden die Angabe „ § 218a Abs. 2 
oder 3" durch die Angabe „ § 218a Abs. 1 
oder 2" und die Angabe „ § 218 a Abs. 2 oder 
3 Satz 1" durch die Angabe „ § 218a Abs. 1 
oder 2 Satz 1" ersetzt. 

Beschlüsse des Sonderausschusses 
„Schutz des ungeborenen Lebens" 

3. In § 218 a werden die Absätze 1 bis 3 wie folgt 
gefaßt: 

„(1) Der mit Einwilligung der Schwangeren von 
einem Arzt vorgenommene Schwangerschaftsab-
bruch ist nicht rechtswidrig, wenn nach ärztlicher 
Erkenntnis der Abbruch notwendig ist, um eine 
Gefahr für das Leben der Schwangeren oder die 
Gefahr einer schwerwiegenden Beeinträchtigung 
ihres körperlichen oder seelischen Gesundheits-
zustandes abzuwenden, sofern diese Gefahr nicht 
auf andere für sie zumutbare Weise angewendet 
werden kann. 

(2) Die Voraussetzungen des Absatzes 1 gelten 
auch als erfüllt, wenn nach ärztlicher Erkenntnis 
dringende Gründe für die Annahme sprechen, daß 
das Kind infolge einer Erbanlage oder schädlicher 
Einflüsse vor der Geburt an einer nicht behebba-
ren Schädigung seines Gesundheitszustandes lei-
den würde, die so schwer wiegt, daß die Schwan-
gere durch die Fortsetzung der Schwangerschaft 
unzumutbar belastet würde. Dies gilt nur, wenn 
der Eingriff mit Einwilligung der Schwangeren von 
einem Arzt vorgenommen wird und seit der Emp-
fängnis nicht mehr als zweiundzwanzig Wochen 
verstrichen sind. 

(3) Die Voraussetzungen des Absatzes 1 gelten 
auch dann als erfüllt, wenn nach ärztlicher 
Erkenntnis an der Schwangeren eine rechtswidrige 
Tat nach den §§ 176 bis 179 des Strafgesetzbuches 
begangen worden ist und dringende Gründe für die 
Annahme sprechen, daß die Schwangerschaft auf 
der Tat beruht. Dies gilt nur, wenn der Eingriff mit 
Einwilligung der Schwangeren von einem Arzt 
vorgenommen wird und seit der Empfängnis nicht 
mehr als zwölf Wochen verstrichen sind." 

4. § 218 b wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden die Angabe „0 218a Abs. 2 
oder 3" durch die Angabe „ § 218a Abs. 1, 
2 oder 3" und die Angabe „§ 218a Abs. 2 
oder 3 Satz 1" durch die Angabe „ § 218a 
Abs. 1, 2 Satz 1 oder Abs. 3 Satz 1" 
ersetzt. 
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bb) In Satz 2 wird die Angabe „ § 218a Abs. 2 
oder 3" durch die Angabe „ § 218a Abs. 1 
oder 2" ersetzt. 

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 wird die Angabe „§ 218a Abs. 2 
oder 3 Satz 1" durch die Angabe „§ 218a 
Abs. 1 und 2 Satz 1" ersetzt. 

bb) In Satz 2 wird die Angabe „ § 218a Abs. 2 
und 3 Satz 1" durch die Angabe „ § 218a 
Abs. 1 und 2 Satz 1" ersetzt. 

5. Nach § 218 b werden folgende §§ 218 c und 218d 
eingefügt: 

„§ 218c 

Ärztliche Pflichtverletzung 
bei einem Schwangerschaftsabbruch 

(1) Wer eine Schwangerschaft abb richt, 

1. ohne sich zuvor die Gründe für das Verlangen 
der Frau nach Abbruch der Schwangerschaft 
darlegen zu lassen, 

2. ohne die Schwangere über die ärztlich bedeut-
samen Gesichtspunkte, insbesondere über Ab-
lauf, Folgen und Risiken des Eingriffs und über 
mögliche physische und psychische Auswirkun-
gen beraten und dabei auf den von der Verfas-
sung gebotenen Schutz ungeborenen Lebens 
hingewiesen zu haben, 

3. ohne sich zuvor in den Fällen des § 218 Abs. 5 
und des § 218a Abs. 2 oder 3 auf Grund 
ärztlicher Untersuchung von der Dauer der 
Schwangerschaft überzeugt zu haben oder 

4. obwohl er die Frau in einem Fall des § 218 Abs. 5 
nach § 219 beraten hat, 

wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit 
Geldstrafe bestraft, wenn die Tat nicht in § 218 mit 
Strafe bedroht ist. 

(2) Ebenso wird im Fall des Abbruchs der 
Schwangerschaft bestraft, wer als Arzt einer ande-
ren Person als einem Arzt das Geschlecht eines 
Ungeborenen mitteilt, bevor seit der Empfängnis 
zwölf Wochen vergangen sind, wenn nicht die 
Mitteilung nach ärztlicher Erkenntnis zur Beurtei-
lung der Voraussetzungen des § 218 a Abs. 1 oder 2 
oder aus ärztlicher Sicht im Interesse des ungebo-
renen Lebens geboten ist. Einem Arzt stehen seine 
berufsmäßig tätigen Gehilfen und die Personen 
gleich, die bei ihm zur Vorbereitung auf den Beruf 
tätig sind. 

(3) Die Schwangere ist nicht nach Absatz 1 oder 
Absatz 2 strafbar. 

Beschlüsse des Sonderausschusses 
„Schutz des ungeborenen Lebens" 

bb) In Satz 2 wird die Angabe „ § 218a Abs. 2 
oder 3 Satz 1" durch die Angabe „ § 218a 
Abs. 1, 2 Satz 1 oder Abs. 3 Satz 1" er-
setzt. 

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 wird die Angabe „§ 218a Abs. 2 
oder 3 Satz 1" durch die Angabe „§ 218a 
Abs. 1, 2 Satz 1 und Abs. 3 Satz 1" er-
setzt. 

bb) In Satz 2 wird die Angabe „ § 218a Abs. 2 
und 3 Satz 1" durch die Angabe „ § 218a 
Abs. 1, 2 Satz 1 und Abs. 3 Satz 1" er-
setzt. 

5. unverändert 
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§ 218d 

Mitverursachung 
eines Schwangerschaftsabbruchs 

(1) Wer aus verwerflichem Eigennutz auf eine 
schwangere Frau einwirkt, um sie zum Abbruch 
der Schwangerschaft zu bestimmen, und dadurch 
den Abbruch bewirkt, wird mit Freiheitsstrafe bis 
zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 

(2) Wer seiner schwangeren unter achtzehn 
Jahre alten Tochter oder einer von ihm schwange-
ren Frau in einer Notlage erbetene materielle Hilfe 
nicht leistet, obwohl diese zur Abwendung eines 
Schwangerschaftsabbruchs erforderlich und ihm 
den Umständen nach zuzumuten, insbesondere 
ohne Verletzung anderer wichtiger Pflichten oder 
eigener schutzwürdiger Interessen möglich ist, und 
dadurch den Abbruch der Schwangerschaft be-
wirkt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr 
oder mit Geldstrafe bestraft." 

6. § 219 wird wie folgt gefaßt: 	 6. unverändert 

„§ 219 

Beratung der Schwangeren 
in einer Not- und Konfliktlage 

(1) Die Beratung dient dem Schutz des ungebo-
renen Lebens. Sie hat sich von dem Bemühen leiten 
zu lassen, die Frau zur Fortsetzung der Schwanger-
schaft zu ermutigen und ihr Perspektiven für ein 
Leben mit dem Kind zu eröffnen; sie soll ihr helfen, 
eine verantwortliche und gewissenhafte Entschei-
dung zu treffen. Dabei muß der Frau bewußt sein, 
daß das Ungeborene in jedem Stadium der 
Schwangerschaft auch ihr gegenüber ein eigenes 
Recht auf Leben hat und daß deshalb nach der 
Rechtsordnung ein Schwangerschaftsabbruch nur 
in Ausnahmesituationen in Betracht kommen 
kann, wenn der Frau durch das Austragen des 
Kindes eine Belastung erwächst, die, vergleichbar 
den Fällen des § 218a Abs. 1 bis 3, so schwer und 
außergewöhnlich ist, daß sie die zumutbare Opfer-
grenze übersteigt. Die Beratung soll durch Rat und 
Hilfe dazu beitragen, die in Zusammenhang mit 
der Schwangerschaft bestehende Konfliktlage zu 
bewältigen und einer Notlage abzuhelfen. 

(2) Die Beratung hat nach dem Schwanger-
schaftskonfliktgesetz durch eine anerkannte 
Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle zu erfol-
gen. Die Beratungsstelle hat der Schwangeren 
nach Abschluß der Beratung hierüber eine mit dem 
Datum des letzten Beratungsgesprächs und dem 
Namen der Schwangeren versehene Bescheini-
gung nach Maßgabe des Schwangerschaftskon-
fliktgesetzes auszustellen. Der Arzt, der den 
Abbruch der Schwangerschaft vornimmt, ist als 
Berater ausgeschlossen. " 

7. In § 219a Abs. 2 wird vor der Angabe „218a Abs. 1 7. unverändert 
bis 3" die Angabe „ § 218 Abs. 5 oder" einge

-

fügt. 
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Artikel 17 

Änderung der Strafprozeßordnung 

In § 53 Abs. 1 Nr. 3 a der Strafprozeßordnung in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 7. April 1987 
(BGBl. I S. 1074, 1319), die zuletzt durch ... geändert 
worden ist, wird die Angabe „§ 3 des Gesetzes über 
Aufklärung, Verhütung, Familienplanung und Bera-
tung vom 27. Juli 1992 (BGBl. I S. 1398)" du

" ersetzt. 

Artikel 18 

Änderung des Fünften Gesetzes 
zur Reform des Strafrechts 

1. Die Artikel 2 bis 4 des Fünften Gesetzes zur Reform 
des Strafrechts vom 18. Juni 1974 (BGBl. I S. 1297), 
das zuletzt durch Artikel 15 des Gesetzes vom 
27. Juli 1992 (BGBl. I S. 1398) geändert worden ist, 
werden aufgehoben. 

2. Artikel 4 des Fünften Gesetzes zur Reform des 
Strafrechts vom 18. Juni 1974 (BGBl. I S. 1297) in 
der zuletzt durch die Artikel 3 und 4 des Gesetzes 
vom 18. Mai 1976 (BGBl. I S. 1213) geänderten 
Fassung wird aufgehoben. 

Artikel 19 

Nichtanwendung von Maßgaben 
des Einigungsvertrages 

§ 5 Nr. 9 des Strafgesetzbuches in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 10. März 1987 (BGBl. I S. 945, 
1160), das zuletzt durch ... geändert worden ist, ist 
abweichend von den in Anlage I Kapitel III 
Abschnitt III Nr. 1 des Einigungsvertrages vom 31. Au-
gust 1990 (BGBl. 1990 II S. 885, 957) aufgeführten 
Maßgaben in dem in Artikel 3 des Einigungsvertrages 
genannten Gebiet anzuwenden. 

Artikel 20 

Inkrafttreten 

Artikel 1 Nr. 7 §§ 15 bis 18 des Schwangerschafts-
konfliktgesetzes, Artikel 7 Nr. 8 und Artikel 18 Nr. 2 
treten am 1. Januar 1995 in Kraft. Im übrigen tritt 
dieses Gesetz am ... in Kraft. 
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Artikel 14 

unverändert 

Artikel 15 

unverändert 

Artikel 16 

Nichtanwendung von Maßgaben 
des Einigungsvertrages 

§ 5 Nr. 9 des Strafgesetzbuches in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 10. März 1987 (BGBl. I S. 945, 
1160), das zuletzt durch ... geändert worden ist, ist 
abweichend von der in Anlage I Kapitel III Sachge-
biet C Abschnitt III Nr. 1 des Einigungsvertrages vom 
31. August 1990 (BGBl. 1990 II S. 885, 957) aufgeführ-
ten Maßgabe in dem in Artikel 3 des Einigungsvertra-
ges genannten Gebiet anzuwenden. 

Artikel 17 

Inkrafttreten 

Artikel 1 Nr. 7 §§ 15 bis 18 des Schwangerschafts-
konfliktgesetzes, Artikel 7 Nr. 8 und Artikel 18 Nr. 2 
treten am 1. Januar 1995 in Kraft. Im übrigen tritt 
dieses Gesetz am ersten Tage des zweiten auf die 
Verkündung folgenden Kalendermonats in Kraft. 

 



 


